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T 528/89 

Sachverhalt mid Antrage 

Auf die am 3. Februar 1981 unter Inanspruchnahme einer 

Priorität vom 8. Februar 1980 (DE 3 004 747) eingereichte 

europäische Patentanmeldung Nr. 81 100 767.3 wurde das 

europàischePatentNr.33 943 erteilt. DerHinweis aufdi___ 

Erteilung wurde am 13. Mai 1987 bekanntgemacht. 

Der Patentanspruch 1 des erteilten Patents lautet: 

"Vollautomatisch bewickelbarer Spulenkörper für 

elektrische Spulen, dessen Wickeiraum durch Spulenkörper-

flansche (1) begrenzt ist, von denen einer angeforinte 

Stege (2) aufweist; wobei jeweils zwei benachbarte 

Stege (2) zwischen ihren einander gegenüberliegenden, über 

ihre gesamte Lange geradlinig verlaufenden Stegseiten 

einen geradlinig verlaufenden, am Ubergang zum Wickeiraum 

verrundeten Drahtführungsschlitz (3) bilden, die Stege (2) 

auf ihrer voin Wickelrauxn abgewandten Seite Kontakt-

stifte (4) zuni AnschluB der Wickeldrähte tragen und 

jeweils ein Stegende (5) als Drahtfangnase ausgebildet 

ist, urn die anzuschlieBenden Wickeldràhte zwangsweise in 

den jeweiligen Drahtführungsschlitz (3) zu führen, dadurch 

gekennzeichnet, daB durch Anschrägung der zwischen sich 

die Drahtführungsschlitze (3) bildenden Stegseiten der 

Querschnitt der Drahtführungsschlitze zumindest in dem 

an das geschlossene Ende des Drahtführungsschlitzes 

anschlieBenden und dort von den Wicklungsdrâhten durch-

setzten Bereich zur Kontaktstiftseite hin derart erweitert 

ist, daB die Kreuzungsstellen der Wickeldrahte aus der 

Lötzone der Kontaktstifte (4) in die Drahtführungs-

schlitze (3) verlegt werden." 
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2 	 T 528/89 

Der sich diesem Patentanspruch anschlie8ende abhängige 

Anspruch 2 betrif ft die weitere Ausgestaltung des Spulen-

kôrpers nach Anspruch 1. 

Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdegegnerinnen 

am 5. Februar 1988 bzw. 12. Februar 1988 zulässige 

Einsprüche eingelegt und beantragt, das Patent zu wider-

rufen, da dessen Gegenstand nicht auf einer erfinderischen 
Tätigkeit beruhe. Zum Stand der Technik wurden unter 

anderem folgende Druckschriften genannt: 

Dl: Siemens Datenbuch 1975/76 Weichmagnetisches SIFERRIT-

und SIRUFER-Material (Bestell-Nr. B 24/1200), 

Seiten 280 bis 283 und 297 bis 299. 

D2: Drei Fotos von einem Spulenkôrper für einen RM14-
Kern. 

Durch Entscheidung vom 23. Juni 1989 hat die Einspruchs-

abteilung das Patent widerrufen. Der Grund dafür war 
fehlende erfinderische Tãtigkeit angesichts des durch Dl 
und D2 belegten Standes der Technik. 

Gegen die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung 

hat die Beschwerdeführerin am 11. August 1989 die 

vorliegende Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebuhr 

wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung 
wurde am 18. Oktober 1989 eingereicht. 

Auf eine Mitteilung gemãB Artikel 11 Absatz (2) der 

Verfahrungsordnung der Beschwerdekammern hin, hat die 

Beschwerdefuhrerin am 3. August 1990 Spulenkörper von den 

Typen RM6 (Variante mit 6 Stiften) und R14 - jeweils be-

und unbewickelt - vorgelegt sowie eine Siemens-Zeichnung 

(Nr. C61035-A26-B1 ... B2 vom 4. Januar 1968) überreicht, 

welche die konstruktiven Einzelmerkmale von RN6-Spulen-

k6rpern (Varianten mit 5 bzw. 6 Stiften) zeigt. Der 
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vorgelegte R14-Spulenk6rper 1st dem in D2 gezeigten 
Spulenkörper sehr àhnhich. 

Es wurde am 4. September 1990 mündlich verhandelt. Den 
Beschwerdegegnerinnen wurde die Gelegenheit gegeben, die 
vorgelegten Spulenkörper zu inspizieren. Von der 

Beschwerdegegnerin 01 wurde ergânzend auf eine Siemens-
Zeichnung (Nr. C61035-A34-B3 vom 13. Januar 1978) eines 
RM3-Spulenk6rpers Bezug genoinmen. 

Die Beschwerdeführerin hat iiii wesentlichen vorgebracht, 
daB der durch Dl und D2 belegte Stand der Technik schon 
vor der Erteilung des Streitpatentes in Betracht gezogen 
worden sei. Er sei näinlich in Spalte 1 der Patentschrift 
gewürdigt. Der Fachmann entnehine aus Dl, Seite 299, aus 
Norm- und Fertigungsrationalisierungsgrunden - 
standardisierte RN6-Spulenk6rper, die der Forderung nach 
vollautomatischer Bewickelbarkeit nicht optimal genügen. 
Erstens seien die dort gezeigten Varianten mit 5 bzw. 6 
Stiften nicht in beiden Wickelrichtungen einwandfrei 
vollautomatisch bewickelbar, weil die kürzeren Stege die 
Wickeldrähte nicht zwangsläufig in den jeweiligen Draht-
fuhrungsschlitz führen können. Zweitens lieBen sich 
Uberkreuzungen der Wickeldrähte im Kontaktstiftbereich 
nicht inuner vernieiden, die beim anschlie8enden Lôtvorgang 
kurzgeschlossen werden kônnten. Der R14-Spulenk6rper sei 
1971/72 für nur etwa neun Monate erfoiglos in den HandeL 
gebracht worden. Beilu Bewickein dieses Spulenkörpers seien 
die Wicke].drahtenden von Hand an verschiedenen Ecken der 
in ihrer Breite abgestuften Drahtführungsschlitze 
eingehãngt worden, urn die Kreuzungsstellen zu entwirren. 
Die Anschrãgungen im mittleren Bereich der Schlitzseiten 
lãgen auBerhalb des Flanschrandes, so daB nicht alle 
Wickeldràhte über die Anschrãgungen verliefen. Dieser 
Spulenkärper sei nicht vollautomatisch bewickelbar, well 
die Schlitzseiten nicht durchgehend geradlinig seien, so 
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4 	T 528/89 

daB dünne Wickeldrähte zerrej5en würden. Die Fachleute 
hãtten nicht ohne veiteres die Bedeutung der Anschrägungen 
als mögliches Mittel zur Behebung des KurzschluBproblems 

erkannt. Es habe nâmlich acht Jahre gedauert, bevor die 

vorliegende Erfindung gemacht worden sei. Die 
Einsprechenden hãtten auch versucht, das KurzschluSproblem 
zu lösen. GemãB der Entscheidung T 9/86 (AB1. EPA, 1988, 

12) könne die Einfachheit eines Lãsungsvorschlags auf 
einem wirtschaftlich bedeutenden und stark bearbeiteten 

Fachgebiet ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer 
Tãtigkeit sein. Die Erfindung habe unbestrittenen Erfoig 
gehabt. Sie sei ausreichend definiert und of fenbart. Der 
Fachmann brauche nur zu wissen, daB er die Schlitzseiten 

anschrãgen müsse. Die Formulierung des Anspruchs 1 sei mit 
der Prüfungsabteilung abgestiinmt worden. 

IX. 	Die Beschwerdegegnerinnen haben im wesentlichen 

vorgebracht, daB es sich nur urn MaBnahmen handle, wie sie 

sich in naheliegender Weise aus Dl und D2, sowie durch 

alltágliche fertigungstechnische Optimierungen ergáben. 

Auf Seite 299 von Dl seien Spulenkörper mit 4, 5 oder 6 

Stiften dargesteilt. Der Spulenkãrper mit 4 Stiften sei in 

beiden Wickelrichtungen vollautomatisch bewickelbar uni 
weise alle im Oberbegriff von Anspruch 1 des Streit-
patentes angegebenen Merkmale auf. Wenn die mit 5 oder 6 

Stiften ausgestatteten Spulenkôrper nicht in beideri 

Richtungen vollautomatisch bewickelbar seien, sei es nur 
eine naheliegende fertigilngstechnische Optimierurig, die 
kürzeren Stege so zu verlangern, daB sie die Wickeldràhte 
zwangslaufig in den jeweiligen Drahtführungsschlitz führen 
kónnen. Es gehãre zurn aligemeinen Fachwissen, daB der 

Wickeldraht Uber dem ersten Steg liegen müsse, wenn er an 

dern zweiten Steg vorbei gezogen werde, urn in den sich 

zwischen den Stegen befindenden Schlitz zu gelangen. Die 

geometrischen Bedingungen hierfür wurden in der mündlichen 
Verhandlung anhand eines Modells erlãutet. Der in Siemens- 

03779 	 .../... 
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Zeichnung Nr. C61035-A34-B3 gezeichnete RN3-Spulenk6rper 
weise Stege auf, die alle über die Stifteinbettung hinaus- 
gingen, also als Drahtfangnase ausgebildet seien. 

Aufgabe der vermeintlichen Erfindung sei es lediglich, die 
durch die hochliegenden Kreuzungsstellen bestehende Kurz-
schluBgefahr zu vermeiden. Zur L6sung_dieser_Aifgb_e_iene,___ 
nur die Anschrägung der die Drahtführungsschlitze 
begrenzenden Stegseiten. Der RN14-bzw. R14-Spulenk6rper 
habe teilweise angeschrägte Schlitzseiten. Der Fachinann 
erkenne sofort, daB durch diese Anschrãgungen die 
Kreuzungsstellen in die Schlitze verlegt werden kännen. 
Beim vorgelegten bewickelten R14-Spulenk6rper liege in der 
Lótzone die Kreuzungsstelle zweier Drãhte, die nicht über 
elne Anschrägung verlaufen. Dagegen liege in deni Schlitz 
die Kreuzungsstelle zweier Dràhte, die über eine 
Anschrägung verlaufen. Diese Tatsache lasse die Vorteile 
einer Anschrägung deutlich erkennen. un übrigen sei das 
KurzschluBproblem bei den RN6-Spulenk6rpern nach Dl 
bereits gelöst, da dort die Kontaktstifte erkennbar mit 
Sockein versehen seien. Dadurch habe sich zwischen eineni 
jeden Sockel und deni Drahtführungsschlitz ein Freiraum 
ergeben, welcher die Kreuzungsstellen aus der Lótzone 
verlegte. 

Die RN14- und R14-Spulenk6rper weisen sowohi Drahtfang- 
nasen als auch Anschrãgungen auf, so daB sich die 
vermeintliche Erfindung nicht klar von diesen Spulen-
körpern unterscheide, zumal der kennzeichnende Tell von 
Anspruch 1 des Streitpatents nur als Aufgabenstellung 
formuliert sei und in Figur 1 des Streitpatents die 
Anschrâgung, ebenso wie beim P1414 bzw. R14, nicht dlrekt 
am geschlossenen Ende des Schlltzes beginne. 

Der Erfoig hãnge mm übrigen nicht al].ein vom geeigneten 
Spulenkórper ab sondern auch vom verwendeten Bewicklungs- 
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automaten. Die vermeintliche Erfindung sei entweder 
offensichtlich, weil die Automaten so ausgereift seien, 
oder nicht of fenbart. 

Die Beschwerdeführerin beantragte die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und die Einsprüche zurückzuweisen, 
hilfsweise das Patent in geãndertem Umfang aufrechtzu-
erhalten, unter Einfügung des Wortes "durchgehend" 
zwischen "einen" und "geradlinig" (Zeilen 34 und 35 in 
Spalte 2 der Patentschrift). 

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zurückweisung 
der Beschwerde. 

Nach Beratung der Kanuner verkündete der Vorsitzende, daB 
die Entscheidung schriftlich erfolgen werde. Die 
vorgelegten Spulenkärper wurden an die Beschwerdeführerin 
zurückgegeben. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU und ist somit zulàssig. 

Nach Auffassung der Kainmer kann davon ausgegangen werden, 
daB vollautomatisch bewickelbare Spulenkãrper gemãB dern 
Oberbegriff von Anspruch 1 des Streitpatentes schon vor 
der Prioritãt des Streitpatentes bekannt waren. Die 
Beschwerdefuhrerin hat der Aussage der Beschwerde-
gegnerin 01 nicht widersprochen, wonach der auf Seite 229 
von Dl gezeigte RN6-Spulenk6rper mit 4 Stiften alle 
Bedingungen erfüllt, urn in beiden Wickelrichturigen 
v llautornatisch bewickelt zu werden. Dort sind nãrnlich 
alle Stegenden sichtbar so geforrnt, daB sie den Wickel 
draht in den Schlitz führen kônnen. Die Verrundung der 
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7 	 T 528/89 

Schlitzseiten am Ubergang zurn Wickelraum ist zwar nicht 
sichtbar, aber für den Fachmann eine selbstverstàndliche 
Notwendigkeit, urn das ZerreiBen des Wickeldrahtes zu 
verineiden. Da der Anspruch weder auf eine bestimmte Form 
der Drahtfangnase noch auf eine bestinunte Anzahl von 
Stiften beschrànkt ist, ist kein Unterschied zwischen deni 
Gegenstand_seines_Oberbegriffes unem &6Spulenk6rper 
mit 4 Stiften feststellbar. Letztlich wurde es auch nicht 
mehr seitens der Beschwerdeführerin bestritten, daB 
vollautomatisch bewickelbare Spulenkörper gemàB dem 
Oberbegriff von Anspruch 1 des Streitpatentes schon vorher 
bekannt waren. Daher braucht die Kainzner den erst in der 
inündlichen Verhandlung zitierten RM3-Spulenk6rper nicht zu 
berücksichtigen. 

Bei den bekannten Spulenkörpern geiuäB dem Oberbegriff von 
Anspruch 1 des Streitpatentes lassen sich Uberkreuzungen 
der Wickeldrãhte mm Kontaktstiftbereich nicht mimer 
verineiden, die beim anschlieBenden Lötvorgang kurz-
geschlossen werden können. 

Der vorliegenden Erfindung liegt also die Aufgabe 
zugrunde, die durch die in der Lótzone liegenden Uber-
kreuzungen bestehende KurzschluBgefahr zu vermeiden. 

GemäB der vorliegenden Erfindung wird diese Aufgabe 
dadurch gelôst, daB durch Anschrãgung der zwischen sich 
die Drahtführungsschlitze bildenden Stegseiten der Quer-
schnitt der Drahtfuhrungsschlitze zumindest in dern an das 
geschlossene Ende des Drahtfuhrungsschlitzes an-
schlieBenden und dort .von den Wicklungsdrãhten durch-
setzten Bereich zur Kontaktstiftseite hin derart 
erweitert ist, daB die Kreuzungsstellen der Wickeldrâhte 
aus der Lótzone der Kontaktstifte in die Drahtführungs-
schlitze verlegt werden. 
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Diese Lãsung ist verblüf fend einfach. Sobald der Fachinann 
begreift, daB Anschrãgung der Schlitzseiten eine Ver-
lagerung der Kreuzungsstellen der Wickeldráhte aus der 

Lôtzone in die Drahtführungsschlitze bewirkt, kann er die 

Erfindung ohne weiteres nachvollziehen. Dies bedeutet 

aber nicht zwangslãufig, daB die Lôsung naheliegend ist. 

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tãtigkeit ist es 

geboten, eine rückschauende Betrachtungsweise zu 
vermeiden. 

Im vorliegenden Fall scheint es der Kammer zweifelhaft, 
daB der Fachmann, der ohne Vorkenntnis der vorliegenden 

Lösung die unter Ziffer 4 genannte Aufgabe zu lôsen hat, 
eine Aufgabe, die ja mit der Fortentwicklung der 

automatischen Bewicklung und anschlieBenden Lãtung zu tun 
hat, den RN14- bzw. R14-Spulenk6rper überhaupt in 
Betracht ziehen würde. Solche Spulenkôrper sind nãinlich 

wegen ihrer abgestuftert Schlitzseiten nicht für voll-

automatische Bewicklung geeignet - die Wickeldrähte 

würden an den Ecken zerreiBen. Darüber hinaus war der 
R14-Spulenk6rper schon acht Jahre vor dem Prioritàtsdatuin 
der vorliegenden Erfindung bekannt, ohne daB in der 

Zwischenzeit der Vorteil der Anschrãgung für 

Automatisierungszwecke erkannt wurde. Nachdem die 

vorliegenden Erfindung gemacht worden 1st, kann man - 

rückschauend - leicht feststellen, daB die geometrischen 
Gegebenheiten der angeschrãgten rnittleren Stufen der 

DrahtfUhrungsschlitze der RN14- und R14-Spulenk6rper die 

Voraussetzungen erfüllen, urn Kreuzungsstellen zwischen den 
über die Anschrãgungen verlaufenden Wickeldráhten in die 

Schlitze zu bringen. Aber Tatsache ist, daB niemand dies 
vor der vorliegenden Erfindung erkannt hat, obwohl -nach 

Aussage der BeschwerdefUhrerin - die Beschwerdefuhrerin 
und Beschwerdegegnerinnen nach einer Lãsung des Kurz-

schluBproblems gesucht haben. Die Beschwerdegegnerinnen 
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haben aber behauptet, daB das KurzschluBproblem schon bei 
einigen Varianten von den RN6-Spulenk6rpern gelöst war, 
nämlich bei denen, die Kontaktstifte mit Sockein auf-
weisen. Diese Behauptung wurde seitens der Beschwerde-
führerin bestritten. Wie dein auch sei, trat unbestreitbar 
das KurzschluBproblem bei anderen Varianten von den RN6-
Spulenk6rpernauf, bei denen die Stege auf die Dickeder 
Sockelverstärkt wurden, urn die Festigkeit der Stege zu 
verbessern (vgl. Zeichnung Nr. C60136-A26-B1 ... B2). Das 
Problem war also mindestens für diese Varianten vor der 
Erfindung noch nicht gelöst. 

Die Kanuner stiinint mit der Beschwerdeführerin überein, daB 
die autoinatische Bewicklung von Spulenkorpern zu einem 
wirtschaftlich bedeutenden und stark bearbeiteten Fach-
gebiet gehârt, so daB unter den geschilderten Urnstãnden 
die Einfachheit der Lösung als ein Anzeichen für das 
Vorliegen erfinderischer Tãtigkeit gewertet werden kann 
(vgl. T 9/86, AB1. EPA, 1988, 12). 

Dazu konunt der unbestrittene Erfoig der vorliegenden 
Erfindung. Auch wenn - wie die Beschwerdegegnerinnen 
behaupten - ein geeigneter Bewicklungsautomat verwendet 
werden muS, leisten die Anschrâgungen einen wesentlichen 
Beitrag zuiu Erfoig, indem sie den Autoinaten effektiver 
arbeiten lassen. 

Zusainmenfassend folgt nach Auffassung der Kanuuer, daB sich 
der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht in 
naheliegender Weise aus dern von den Beschwerdegegnerinnen 
vorgebrachten Stand der Technik ergibt. Sowohi er als auch 
der Gegenstand des abhãngigen Anspruchs 2 beruhen somit 
auf einer erfinderischen Tãtigkeit im Sinne von Artikel 56 
EPT), so daB der in Artikel 100 (a) EPU geriannte 
Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Streitpatents in 
unverãnderter Form nicht entgegensteht. 
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12. 	Dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin ist also gemãB 

Artikel 102 (2) EPU stattzugeben. Damit ist der Hilfs-

antrag gegenstandslos. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen vird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Einsprüche werden zurückgewiesen. 

Die Geschãftsstellenbeamtjn: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 E. Persson 
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